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Speisen- und Getränkekartenerstellung – Rechtsvorschriften
 
 Dem Gast muss genau ersichtlich sein, welche Zusatzstoffe (die unter ZzulV fallen) in den einzelnen Speisen bzw. Getränken enthalten sind. 
 Im Sinne der Zusatzstoffzulassungsverordnung
 1 mit Farbstoff, 2 mit Geschmacksverstärker, 3 mit Antioxidationsmittel, 4 chininhaltig,
 5 coffeinhaltig, 6 mit Phosphat, 7 Geschwärzt, 8 mit Glutamat, 9 mit Konservierungsstoff, 
 10 mit Süßungsmittel

 Eine Kennzeichnung hinter jedem Gericht ein Sternchen mit dem Text 
„ In den mit Stern gekennzeichneten Gerichten können  ........  enthalten sein“
ist nicht zulässig.
 
 die Erläuterung der einzelnen Nummern kann als Fußnote aufgeführt werden, oder als Selbstklebeetiketten für die Speisenkarte
 
 bei alkoholfreien Getränken (AFG), die aus der Flasche ausgeschenkt werden, sind in der Regel keine Konservierungsstoffe enthalten, die kenntlich gemacht werden müssen, bei Ausschank in Originalflaschen kann der Gast die Angaben dem Flaschenetikett entnehmen.
 
 Tafelwasser muss in der Karte als solches bezeichnet werden.
Es darf nicht als Mineralwasser ausgelobt werden. Mineralwasser darf nicht offen ausgeschenkt werden.
 
 Bei Säften sind die Angaben des Originaletikettes zu übernehmen, um die richtige Bezeichnung zu gewährleisten. Beispielhaft sei hier der „Johannisbeer-Nektar“ genannt, der häufig unrichtigerweise als Saft bezeichnet wird.
 
 Mindestens ein AFG darf nicht teurer verabreicht werden, als das billigste alkoholische Getränk in gleicher Menge (Jugendgetränk).
 
 Bei Verwendung industriell hergestellter Produkte (z.B. Salate, Mayonnaise, Soßen....) sind die Etiketten hinsichtlich der verwendeten Zusatzstoffe zu beachten.
Die Konservierungs-, Farbstoffe, Süßungsmittel, Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker, sowie Diphosphate (mit Phosphat) bei Fleischerzeugnissen sowie Schwefeldioxid (geschwefelt) müssen grundsätzlich kenntlich gemacht werden.
 
 Bei allen Speisen ist die richtige Verkehrsbezeichnung zu wählen. Diese kann bei bezogenen Produkten aus Lieferscheinen und Etiketten entnommen werden.
Phantasiebezeichnungen bedürfen einer weiteren Erläuterung ( z.B. „Haustoast“ – Toast mit Schinken und Ei).
 
 Die Bezeichnung einer Speise muss der Verkehrsauffassung entsprechen.
Bei der Angabe „Schinken“ ist beispielsweise Hinterschinken vom Schwein zu verwenden.
Wird in der Speisekarte „Schafskäse“ angeboten, so darf es sich nicht um „Feta“ aus Kuhmilch handeln. Werden in der Speisekarte „Schnecken“ (z.B. Schneckensuppe) angeboten, so muss es sich hierbei um Weinbergschnecken und nicht etwa um Achatschnecken handeln.
Die Kennzeichnungsverordnung anhand eines Betriebes, der mit Halbfertigprodukten arbeitet
 
Tageskarte der Gaststätte Firlefanz am 12.12. 2003
 
Unsere Vorspeisen:
Bunter Salatteller mit knackigen Salaten 2, 3, 9,10				                         €  3,20 
											
bei diesem Beispiel ist in der fertigen Salatsoße, sowie in den fertigen Salaten
2 Geschmacksverstärker, 3 Antioxidationsmittel, 9 Konservierungsstoff und 10 Süßungsmittel 
 
Feine Suppen:
Klare Rinderkraftbrühe mit Fleischnockerln 1, 2, 6				                      €  3,50 

Ausgesuchte Hauptgerichte:
 
„Jägerschnitzel“ 2, 3,  9, 10							                         €  9,50 
Schweinerückenschnitzel an Champignonrahmsoße			
Teigwaren und bunter Salatteller
bei diesem Beispiel finden wir 2 Geschmacksverstärker in der fertigen Soßengrundlage,
 9 den Konservierungsstoff in den eingemachten Champignons und den bunten Salatteller siehe oben.				
											
Feine Desserts:
Gemischtes Eis mit Sahne 1							             €  3,00 
bei diesem Beispiel finden wir 1 Farbstoff (Carotine)  im Vanilleeis
 
Unsere Getränke:
Coca Cola 1, 5     (3 + 9)		                                            0,3 ltr.             €  2,50 
bei diesem Beispiel finden wir 1 Farbstoff und 5 coffeinhaltig
im Offenausschank dürfen wir noch zusätzlich 3 Antioxidationsmittel
und 9 mit Konservierungsstoff deklarieren 
 
Mirinda 1, 3, 9, 10			                   	                 0,3 ltr.	    €   2,50 

Weine: Qualitätsstufen (Tafelwein, Landwein, Qualitätswein) Anbaugebiet (z.B. Baden)
	   Flascheninhalt (0,75 l), Alkoholgehalt (12,5 % Vol. Alkohol), Preis	   
 
2003 Wachenheimer Goldbächel,
Riesling trocken, Qualitätswein b. A.
Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Wachenheim, Pfalz
13% Vol. Alkohol                0,75 l   € 18,50



1. Die Karte soll nach AIDA gestaltet sein
                      
2. Gut lesbar, keine Schreibschrift
3. Mit selbstentworfenem Logo und Namen sein
4. Übersichtlich


5. Artikel strukturiert

Tee

	Schwarztee
	
	

	
	Darjeeling, GTFOP
	

	
	Indischer Hochlandtee, Region am Fuße des Himalaya Gebirges, angebaut in Steilen Teegärten; Anbauhöhe 800-2 400 m
Geschmack: Mild, blumig, leicht, gelbgoldene Tassenfarbe
	

	
	Tasse
	5, 90 

	
	Kännchen
	14,50

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Aufgabe; Abgabetermin:____________________________
Erstellen Sie für eine Teekarte für Genießer. Auf dieser Teekarte sollen verschiedenen Tees mit Geschmacksbeschreibung zu finden sein (AB Getränkekarten/Speisekarten). 
Gewünscht sind Tee aus 4 verschiedenen Regionen,  5 verschieden fermentierte Teesorten, 2 Mischungen und 5 teeähnliche Heißgetränke.
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